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T I C K E T I N G  &  M A R K E T I N G L E I S T U N G

§1 VERANSTALTER



§2 GELTUNGSBEREICH

§3 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND REGELN DES VERANSTALTERS



§4 RECHTE UND PFLICHTEN DES VERANSTALTERS



§5 VERTRAGSVORAUSSETZUNGEN



§6 VERTRAGSPARTEIEN UND VERTRAGSGEGENSTAND



§7 VERTRAGSABSCHLUSS



§8 PREISE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN







§9 ABRECHNUNG



T I C K E T I N G

§10 TICKETANGABEN

§11 VERSAND VON TICKETS



§12 VERLUST VON TICKETS

§13 PERSONALISIERUNG VON TICKETS

§14 ÜBERTRAGUNG PERSONALISIERTER TICKETS



M A R K E T I N G L E I S T U N G

§15 BEREITSTELLUNG VON WERBEMITTELN UND DAMIT EINHERGEHENDE PFLICHTEN





§16 ABLEHNUNG UND ZURÜCKWEISUNG VON WERBEMITTELN



§17 LAUFZEIT, AUSLIEFERUNG UND ERGEBNIS



§18 VERSCHIEBUNG, AUSFALL UND NACHHOLUNG



§19 RECHTE, GARANTIEN UND FREISTELLUNGEN



§20 MANGELHAFTE MARKETINGLEISTUNG





T I C K E T I N G  &  M A R K E T I N G L E I S T U N G

§21 VERTRAGSLAUFZEIT UND KÜNDIGUNG



§22 SCHRIFTFORM

§23 RÜCKGABE UND ERSTATTUNG



§24 TECHNISCHE PROBLEME



§25 VERFÜGBARKEIT

§26 AUFRECHNUNG UND ZURÜCKBEHALTUNG

§27 MISSBRAUCH UND VERSTÖSSE



§28 GEWÄHRLEISTUNG



§29 HAFTUNG





§30 TRACKING

§31 DATENSCHUTZ







§32 WERBUNG DURCH PARTNER

§33 KUNDENREFERENZ

§34 URHEBERRECHT VON EINGESTELLTEN INHALTEN WIE BILD, TEXT VIDEO, LIVE-
STREAM

(1) Stellt der Veranstalter urheber- und/oder leistungsschutzrechtlich geschützte Inhalte zur
Veröffentlichung auf den Webseiten und/oder zur umfassenden Nutzung in Zusammenhang mit
den sonstigen Dienstleistungen von Rausgegangen ein, räumt der Veranstalter Rausgegangen das
weltweite, nicht ausschließliche, kostenfreie Recht ein, diese Inhalte in dem räumlichen, zeitlichen
und inhaltlichen Umfang zu nutzen, der zur Veröffentlichung der Inhalte auf den Webseiten von
Rausgegangen und/oder zum Zweck der Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen von
Rausgegangen zwingend erforderlich ist. Gleiches gilt, wenn und soweit Rausgegangen im
erforderlichen Umfang Inhalte des Veranstalters von Facebook oder vergleichbaren Webseiten
zur Veröffentlichung bzw. zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen entnehmen
muss. Insbesondere räumt der Veranstalter Rausgegangen das Recht zur öffentlichen
Zugänglichmachung, Vervielfältigung, Verbreitung einschließlich der Zurverfügungstellung auf
Abruf, Änderung, Anzeige, Wiedergabe, Speicherung (einschließlich Hosting) und
Unterlizensierung der eingestellten Inhalte ein, wobei Rausgegangen berechtigt ist,
Dienstleistungen Dritter (z.B. Webhoster) in Anspruch zu nehmen. Rausgegangen ist ausdrücklich
berechtigt, die Inhalte im vertraglich vereinbarten Umfang auch auf Drittplattformen zu
veröffentlichen und den Betreibern der Drittplattformen die zur Veröffentlichung erforderlichen
Rechte an den Inhalten zu übertragen.

(2) Stellt der Veranstalter urheber- und/oder leistungsschutzrechtlich geschützte Inhalte zur
Veröffentlichung auf den Webseiten und/oder zur Nutzung in Zusammenhang mit den sonstigen
Dienstleistungen von Rausgegangen ein, gelten der Pflichtenkatalog des § 15, das Ablehnungs-
bzw. Zurückweisungsrecht von Rausgegangen (§ 16) und die Regelungen zur Freistellung von
Rausgegangen (vgl. § 19 Abs. 5) entsprechend.

(3) Rausgegangen weist den Veranstalter darauf hin, dass ausschließlich der Veranstalter für die
Einhaltung etwaiger Lizenzbedingungen verantwortlich und verpflichtet ist, die erforderlichen
Anmeldungen bei den zuständigen Verwertungsgesellschaften vorzunehmen und die
entsprechenden Gebühren abzuführen. Dies betrifft insbesondere die Lizenzierung
urheberrechtlicher Nutzungsrechte über die GEMA sowie die Rechte der Inhaber der



Leistungsschutzrechte für lineares Streaming von Aufnahmen musikalischer Darbietungen über
die GVL. Der Veranstalter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Rechte zum On-
Demand-Streaming von Aufnahmen musikalischer Darbietungen (DJ-Sets) rechtlich nicht über
die GVL möglich ist, sondern bei den jeweiligen Rechteinhabern direkt lizenziert werden müssen.
Für sämtliche eingestellten Inhalte ist ausschließlich der Veranstalter verantwortlich.

§35 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
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